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1. Koordinierungsstelle 

Gesundheitliche Chancengleichheit 

Bremen 



Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit 
Bremen 

• Ziel der Arbeit der KGC: Verminderung sozial bedingter 

Ungleichheit von Gesundheitschancen und die Stärkung 

der Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten

• angesiedelt bei der Landesvereinigung für Gesundheit 

Bremen e.V. in Kooperation mit der Landesvereinigung für 

Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin 

Niedersachsen e.V. 

• Seit Anfang 2017 Förderung von 1,5 Stellen durch GKV-

Mittel über die BZgA



Die Erweiterung der KGC
im bundesweiten Überblick 
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Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit 
Bremen 

• Vielfältige Aufgaben, u. a. 

• Veranstaltung von Fachtagungen und Fortbildungen

• Netzwerkarbeit

• Unterstützung beim Aufbau von Strukturen im Quartier

• Unterstützung bei der Entwicklung von Projekten

• Online-Newsletter „Soziale Lage und Gesundheit“

• Weitere Aufgabe: Unterstützung bei der Umsetzung des 

Präventionsgesetzes im Land Bremen 



Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit 



Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit      
Initiative und maßgebliche Unterstützung: BZgA

68 Mitgliedsorganisationen

Kooperationstreffen: einmal jährlich

Geschäftsstelle: Gesundheit Berlin-Brandenburg
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„Aktiv werden für 

Gesundheit“

Praxisdatenbank

Koordinierungsstellen Gesundheitliche Chancengleichheit in allen 

Bundesländern

Steuerungskreis
Strategische Entscheidungen
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Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit 



2. Good-Practice-Kriterien 



Good-Practice-Kriterien 

• Ziel: Unterstützung für die Qualitätsentwicklung in der 

soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung

• 12 Kriterien für gute Praxis als Orientierungsrahmen für die 

Planung und Umsetzung von Maßnahmen

• Praxis-Beispiele geben Anregungen wie Gesundheitsförderung 

initiiert oder intensiviert werden kann

• Reflexion notwendig: Welche der Kriterien und guten Ansätze 
sind passend für meine Praxis? 

• expliziter Bezug auf die 12 Kriterien im Leitfaden der GKV zur 
Umsetzung § 20 SGB V



Die 12 Good-Practice-Kriterien 



Die 12 Good-Practice-Steckbriefe: Was zeichnet sie aus? 

1. Definition 
Kurze Erläuterungen des Kriteriums; 

Verweis auf Schnittstellen zu anderen Kriterien 

2. Stufenleiter der Umsetzung
Soweit möglich, werden Kriterien als Aufeinanderfolge 

verschiedener Umsetzungsschritte dargestellt und visualisiert

3. Beschreibung der Umsetzungsstufen
Erläuterung der Umsetzungsstufen und Veranschaulichung durch 

ein Beispiel 

4. Weiterführende Literatur
Hinweis auf weiterführende Literatur zur vertieften 

Auseinandersetzung mit den Kriterien 



Datenbank www.gesundheitliche-chancengleichheit.de

http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/


https://www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de/good-practice-kriterien/

https://www.gesundheit-
nds.de/images/pdfs/bestandsaufnahme-
interventionen-behinderung.pdf

Literaturhinweise 

https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/good-practice-kriterien/
https://www.gesundheit-nds.de/images/pdfs/bestandsaufnahme-interventionen-behinderung.pdf


3. Das Präventionsgesetz 



PrävG – Auszüge

§ „Die Leistungen sollen insbesondere zur Verminderung sozial 
bedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von 
Gesundheitschancen beitragen.“

§ „Lebenswelten (…) sind für die Gesundheit bedeutsame, 
abgrenzbare soziale Systeme insbesondere des Wohnens, des 
Lernens, des Studierens, der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung sowie der Freizeitgestaltung einschließlich des 
Sports.“

§ „Die Krankenkassen fördern (…) insbesondere den Aufbau und 
die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen.“ 



Zentrale Eckpunkte im Überblick I

• 10. Juli 2015: Im Bundesrat verabschiedet

• 25. Juli 2015: In Kraft getreten 



Zentrale Eckpunkte im Überblick II –
Pro Kopf Ausgaben ab 2016

• Steigerung der           
pro-Kopf- Ausgaben 
von 3,09 Euro  auf 7 
Euro pro Jahr

• Gesamtausgaben:                 
~ 490 Mio. Euro / Jahr

Individuelle 
Prävention

3 Euro

Betriebliche
Gesundheits-

förderung
2 Euro

nicht betriebliche 
Settings

2 Euro, davon 0,45 €
für die BZgA



Nationale Präventionsstrategie



Landesrahmenvereinbarung Bremen

• Beteiligte: 
 Krankenkassen
 Träger der Unfallversicherung
 Träger der Rentenversicherung
 Land Bremen (Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, 

Verbraucherschutz)
 Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen

• Grundlage der LRV u.a.: Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung zur Gesundheitsförderung und Prävention in 
Verbindung mit dem Leitfaden Prävention des GKV-Spitzenverbandes

• gemeinsame Ziele und Handlungsfelder: Verweis auf 
Bundesrahmenempfehlungen

• trägerübergreifende Kooperation wird angestrebt 



Landesrahmenvereinbarung Bremen

Strategieforum Prävention des Landes Bremen
gebildet von Beteiligten der Landesrahmenvereinbarung 

AG 

Gesundheitsförderung 

bei Arbeitslosen 

AG 

Gesundheitsförderung  

für  Alleinerziehende

AG 

Gesunde Stadtteile 

AG 

Gesunde und sichere 

Arbeitswelt 

Präventionskonferenz



Bremer Antragsverfahren

Gesundheitsförderung in nicht-betrieblichen Lebenswelten

Kassenindividuell 

geförderte Maßnahmen 

(Anträge jederzeit möglich)

Kassenübergreifend geförderte 

Maßnahmen

(Antragsfrist einmal jährlich zum 31.05.)

Beratung, Beantragung und 

Bewilligung über einzelne 

Kassen

Beratung durch 

die KGC

Beantragung und 

Bewilligung über 

die Federführung



4. Der Leitfaden Prävention



Grundlage der Förderung durch die GKV

Leitfaden Prävention der GKV

Kapitel 4: Gesundheitsförderung und Prävention                                     

in Lebenswelten nach § 20a SGB V

• legt Grundverständnis, Zielsetzung, Förderbedingungen, 

Settings, mögliche Leistungen der GKV sowie 

Ausschlusskriterien für eine Förderung dar

• zentrales Ziel ist die nachhaltige Verankerung von 

Gesundheitsförderung in Lebenswelten, insbesondere für 

vulnerable Personengruppen



https://www.gkv-

spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden

_Pravention_2018_barrierefrei.pdf

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Pravention_2018_barrierefrei.pdf


„Zur Erreichung sozial benachteiligter Zielgruppen geeignete 
Lebenswelten sind insbesondere:

• Kindergärten/Kindertagesstätten

• Grund-/Haupt-/Realschulen (samt zusammenfassenden 
Schulformen wie z. B. Mittelschulen/Gesamtschulen), 
Förderschulen sowie Berufsschulen

• Einrichtungen der ambulanten pflegerischen Versorgung

• Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 

• […]“  

Geeignete Lebenswelten 
(nach Leitfaden Prävention)



Wichtige Förderkriterien I 
(nach Leitfaden Prävention)

• Bedarfsermittlung: Für die geplanten Aktivitäten wird ein Bedarf 
nachgewiesen.

• Zielgruppenbestimmung: Die Zielgruppen werden unter besonderer 
Berücksichtigung sozial benachteiligter Personengruppen definiert.

• Vielfalt/Diversität: Die Vielfalt / Diversität der Zielgruppen wird 
berücksichtigt

• Partnerschaften: Vorhandene Strukturen, Einrichtungen, Netzwerke und 
Akteure, Finanzierungsträger (Drittmittel) im Setting werden ermittelt und 
möglichst genutzt bzw. eingebunden. Ressortübergreifende Strukturen 
werden gefördert.

• Partizipation: In den gesamten Gesundheitsförderungsprozess sind die 
Zielgruppen aktiv einbezogen.

• Zieldefinition: Die Zieldefinition erfolgt möglichst operationalisiert; dabei 
sind der Verhältnis- und der Verhaltensbezug beachtet.



Verhaltens- und Verhältnisbezug
(nach Leitfaden Prävention)



Wichtige Förderkriterien II 
(nach Leitfaden Prävention)

• Finanzierungskonzept: Ein Finanzierungskonzept liegt vor, welches die 
Aktivitäten in allen Phasen des Gesundheitsförderungsprozesses umfasst.

• Transparenz: Die Partnerinnen und Partner informieren sich gegenseitig laufend 
über den jeweils aktuellen Sachstand.

• Ausrichtung der Interventionen: Die geplanten Aktivitäten stärken über die 
Krankheitsvermeidung hinaus die gesundheitsfördernden und -schützenden 
Ressourcen Einzelner und verbessern die Rahmenbedingungen.

• Nachhaltigkeit: Ein Nachhaltigkeitskonzept (z. B. zur Verstetigung des 
Prozesses, zur Strukturbildung) liegt vor.

• Dokumentation: Die für die Lebenswelt Verantwortlichen verpflichten sich zur 
Mitwirkung am Verfahren der GKV-Dokumentation der Maßnahmen in 
Lebenswelten.

• Qualitätssicherung: Die für die Lebenswelt Verantwortlichen verpflichten sich 
zur Teilnahme an Qualitätssicherungsmaßnahmen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Nicole Tempel & Berit Warrelmann

Landesvereinigung für Gesundheit Bremen e. V. in Kooperation mit 
der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für 

Sozialmedizin Niedersachsen e. V. 



Ausschlusskriterien I 
(nach Leitfaden Prävention, S. 32)

• Aktivitäten, die zu den Pflichtaufgaben anderer Einrichtungen oder 
Verantwortlicher gehören (z. B. die Suchtberatung durch entsprechende 
Beratungsstellen oder Suchtprophylaxebeauftragte, Bildungs-, Erziehungs-
und Betreuungsaufträge)

• isolierte, d. h. nicht in ein Gesamtkonzept eingebundene Maßnahmen
externer Anbieterinnen und Anbieter

• individuumsbezogene Abrechnung von Maßnahmen

• Förderanträge, die nicht von der Einrichtung/dem Einrichtungsträger 
selbst gestellt werden

• Forschungsprojekte ohne Interventionsbezug

• Screenings ohne verhältnis- und verhaltensbezogene Intervention

• Aktivitäten von politischen Parteien sowie parteinahen Organisationen und 
Stiftungen



Ausschlusskriterien II 
(nach Leitfaden Prävention, S. 32)

• Aktivitäten, die einseitig Werbezwecken für bestimmte Einrichtungen, 
Organisationen oder Produkte dienen

• ausschließlich öffentlichkeitsorientierte Aktionen, Informationsstände (z. 
B. bei Stadtteil-, Schul- und Kita-Festen, in öffentlichen Bereichen) oder 
ausschließlich mediale Aufklärungskampagnen

• berufliche Ausbildung und Qualifizierungsmaßnahmen, die nicht an das 
Vorhaben gebunden sind

• Kosten für Baumaßnahmen, Einrichtungsgegenstände, Mobiliar und 
technische Hilfsmittel

• Regelfinanzierung von auf Dauer angelegten Stellen, z.B. 
Beratungseinrichtungen

• Angebote, die weltanschaulich nicht neutral sind.



Ziel des Gesetzes ist es, … 

… der Prävention den Stellenwert einzuräumen, den das Thema in 

unserer Gesellschaft braucht. Wir müssen uns nicht nur damit 

auseinandersetzen, wie Krankheiten verhütet werden sollen, sondern 

auch die Frage stellen, was langfristig gesund hält. Dieser Ansatz soll 

mit dem Gesetz aufgegriffen werden. (…) Eine zentrale Rolle hierbei 

spielt die Familie, aber auch Kitas, Schulen, Betriebe, das Wohnumfeld 

und auch die Pflegeeinrichtungen. Es geht zum einen darum, die 

Risikofaktoren für die Entstehung lebensstilbedingter Krankheiten, (…) 

zu reduzieren und gesundheitliche Ressourcen zu stärken. Zum 

anderen geht es darum, die Verhältnisse, in denen wir leben, lernen 

und arbeiten so zu gestalten, dass sie die Gesundheit unterstützen.

Bundesministerium für Gesundheit (2018)



Projekt GESUND!

• Lernbehinderte Beschäftigte einer Berliner Werkstatt wurden in 

einem Kurs zu „Gesundheitsforscher*innen“ ausgebildet

• Leitidee des Projektes: Selbstbestimmt Einfluss nehmen auf die 
Gesundheit

• Themen: Bewegung, Ernährung, Umgang mit 
Krisensituationen, Stress und Stellenwert der Gesundheit

• Direkte Beteiligung (Partizipation) als zentraler Ansatz

• Zusammenarbeit der Katholischen Hochschule für Sozialwesen 
Berlin (KHSB) und der Lichtenberger Werkstätten 
gemeinnützige GmbH (LWB)

• Finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
und dem vdek



Die Broschüre zum Projekt GESUND! 

• Praxishilfe „Gesundheitsförderung mit Menschen mit 
Lernschwierigkeiten. Leichter lernen mit dem Projekt 
GESUND!“ stellt Ergebnisse des Projekts vor und enthält 
Schulungsmaterial 

• Praxishilfe für Werkstätten und andere Lebenswelten von 
Menschen mit Behinderungen

• Link mit Materialien: 
https://www.vdek.com/vertragspartner/Praevention/projekt
gesund.html

https://www.vdek.com/vertragspartner/Praevention/projektgesund.html




Bremer Antragsformular



Mögliche Anwendung der GP-Steckbriefe in der Praxis

Auseinandersetzung mit dem Kriterium
Was ist mit dem Kriterium gemeint und auf welche Aspekte 
unserer Arbeit bezieht es sich? Können wir die Beschreibungen 
der Umsetzungsschritte nachvollziehen? 

Reflektion der eigenen Arbeit
Welche Rolle spielt das Kriterium für unsere Arbeit? Was läuft mit 
Blick auf das Kriterium gut, was weniger gut?

Verortung auf der Kriterien-Skala
Zu welcher Umsetzungsstufe ordne wir unsere Arbeit zu? 

Welche Stufe beschreibt unsere Arbeit am besten?

Bestimmung von Entwicklungsperspektiven
Mit welchem Ziel wollen wir gemeinsam unsere Arbeit weiter 
entwickeln? 

Formulierung von Zielen für die Arbeit
Welches konkrete Zielsetzungen können wir formulieren, um das 
Thema des Good Practice-Kriteriums für unsere Arbeit weiter zu 
entwickeln?


